
 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1105/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 16.09.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

03.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Betriebskostenzuschuss 2017 ev. Kita Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für den 
St. Johannes – Kindergarten für das Jahr 2017 eingereicht (siehe Anlage).  
 
Erträge von 583.480 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.089.720 Euro ge-
genüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 506.240 Euro. 
 
Für das Jahr 2016 wurde ein Zuschuss in Höhe von 498.200 Euro gewährt, so dass 
sich eine geringe Kostensteigerung von 8.040 Euro ergibt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Mit geringeren Einnahmen wird bei den Landeszuschüssen gerechnet, da bei den 
Regelgruppen mit einer Förderung von 12 % statt 16,15 % der Personalkosten, und 
bei den Krippenplätzen mit einer Förderung von 26 % statt 24,0 % der Personalkos-
ten gerechnet wird.  
 
Geringere Ausgaben (- 7.160 Euro)  wurden bei der Kostenstelle Gebäude und Au-
ßenanlagen (Wasser, Strom, Heizkosten, Instandhaltung des Gebäudes) eingeplant.  
 
Für Ersatzbeschaffungen von einem Teppich im Schlafraum der Krippe, einem Bü-
rostuhl, einem Schreibtisch und einem Sofa für die blaue Gruppe wurden 4.200 Euro 
eingeplant.  
 
Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 272.100 Euro und die Sozialstaf-
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felerstattungen in Höhe von 76.7500 Euro decken etwa 32,01 % der Aufwendungen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 506.240 Euro 
bereitzustellen.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant. 
 
Die Gemeinde Appen hat aus Landesmitteln im Jahr 2016 erstmals  eine besondere 
Zuweisung zur Förderung  von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexi-
tätsverpflichtung in Höhe von 47.662,50 Euro erhalten.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von dem Kirchenkreis 
Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2017 als zuschussfähig 
anzuerkennen. 
 
Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden 506.240 Euro als Zuschuss für den 
ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.  
 
 
 
__________________ 
  (Banaschak) 
 
 
 
Anlagen: Haushaltsvoranschlag Ev. Kita Appen  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1100/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 08.09.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

03.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Betriebskostenzuschuss 2017 für die Kindertagesstätte Heideweg der 
Lebenshilfe in Appen-Etz 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat 
den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2017 (siehe Anlage) eingereicht. 
 
Gesamteinnahmen von 261.523 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 
502.523,00 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 241.000 
Euro ergibt. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Kostensteigerungen ergeben sich aus den neuen Pauschalen für die Verwaltung, 
dem Porto  sowie den höheren Personalkosten. Die Waldgruppe benötigt neue Türen 
und eine neue Arbeitsplatte, die Pauschale für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 540 
Euro wird vorrangig für Ersatz im Außenbereich benötigen, da einige Geräte und 
Beeteinfassungen ersetzt werden müssen.  
 
Die weiteren Ansätze, entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres und den 
festgesetzten Pauschalen gemäß der Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag.  
 
Auf Grund der guten Auslastungen der Früh- und Spätdienste wird mit höheren Ein-
nahmen bei den Elternbeiträgen gerechnet.  
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Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 172.960 Euro decken etwa 34,4 % 
der Gesamtausgaben. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist im Haushaltsplan 2017 ein Zuschuss in 
Höhe von 241.000 Euro zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant. 
 
Die Gemeinde Appen hat aus Landesmitteln im Jahr 2016 erstmals  eine besondere 
Zuweisung zur Förderung  von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexi-
tätsverpflichtung in Höhe von 47.662,50 Euro erhalten.  
 
Dieser Zuschuss wird bei der Hhst. 4640.1710 vereinnahmt.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von der Lebenshilfe auf-
geführten Kosten für das Jahr 2017 als zuschussfähig anzuerkennen. 
 
 
 
__________________ 
    (Banaschak) 
 
Anlagen:  
 
Haushaltsvoranschlag 2017   
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1106/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 05.10.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464.1712 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

03.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Bau einer Krippengruppe und eines Mitarbeiterraumes in der Lebenshilfe 
Kita Heideweg, hier: Zuschussantrag 2016 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe hat mit Schreiben vom 07.07.2016 (Anlage 1) einen Antrag auf Mitfi-
nanzierung des 2. Bauabschnittes (Krippenneubau und Mitarbeiterraum) mit einem 
Zuschussvolumen von 44.605,00 Euro gestellt. Im Haushalt 2016 der Gemeinde Ap-
pen sind 50.000 Euro für diesen Bauabschnitt im Vermögenshaushalt eingeplant. 
Eine Bestätigung ist erfolgt. 
 
Mit Schreiben vom 30.09.2016 (siehe Anlage 2) teilt die Lebenshilfe nun mit, dass 
sich die Baukosten auf insgesamt 242.561,79 Euro erhöht haben. Die Mehrkosten 
wurden ausreichend begründet. Der Gesamtzuschussbedarf für das Jahr 2016 be-
trägt jetzt 81.826,94 Euro.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Anträge wurden umfänglich begründet. Die Mehrausgaben ergeben sich vorwie-
gend aus Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung sowie den höheren Kosten aus 
den Ausschreibungsergebnissen.  
 
 
Finanzierung: 
  
Im Haushalt 2016 stehen 50.000 Euro für den 2. Bauabschnitt zur Verfügung. Die 
Finanzierung  des weiteren Zuschussbedarfes in Höhe von 31.826,94 Euro muss 
über den Nachtragshaushalt erfolgen.  
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Fördermittel durch Dritte: 
 
Folgende Fördermittel stehen für den Neubau zur Verfügung: 
 
Bundeszuschuss Krippenbau: 127.903,48 Euro 
Kreiszuschuss                           21.317,25 Euro 
Zuschuss der Lebenshilfe:        16.264,12 Euro 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt, der Finanzaus-
schuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt den Zuschussbedarf für den 2. 
Bauabschnitt (Krippenneubau und Mitarbeiterraum) für das Jahr 2016 in Höhe von 
insgesamt 81.826,94 Euro anzuerkennen. Die Finanzierung erfolgt über den 1. Nach-
tragshaushalt.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
  (Banaschak) 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag der Lebenshilfe vom 07.07.2016 
Antrag der Lebenshilfe vom 30.09.2016  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1107/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.10.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

03.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Antrag auf Finanzierung des Umbaus und der Sanierung des 
Sanitärtraktes in der Lebenshilfe Kita Heideweg 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe hat den anliegenden Antrag auf Finanzierung des Umbaus und die 
Sanierung des Sanitärtraktes für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucher 
der Kita gestellt.  
 
Es wird für das Jahr 2017 ein Betrag  in Höhe von 87.000 Euro benötigt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Antrag wurde ausreichend begründet. Auf Grund der Vorgaben des Kreises Pin-
neberg sind die genannten Maßnahmen für den weiteren Betrieb der Einrichtung 
notwendig.  
 
 
 
Finanzierung: 
  
Im Haushalt 2017 sind bei der Hhst .4640.98700 ein Betrag von 87.000 Euro zur Ver-
fügung zu stellen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
- Keine -  
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss 
empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, der Lebenshilfe für den  Umbau und 
die Sanierung des Sanitärtrakts eine Zuschuss in Höhe 87.000 Euro zu gewähren.   
 
 
 
__________________ 
   (Banaschak) 
 
 
 
Anlagen:  Antrag der Lebenshilfe 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1128/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 10.11.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Antrag zum  Umbau Küche in der Lebenshilfe Kindertagesstätte 
Heideweg 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe hat mit Schreiben vom 08.11.2016 den anliegenden Antrag auf Fi-
nanzierung des Umbaus und der Erweiterung der Küche in der Lebenshilfe Kinderta-
gesstätte Heideweg gestellt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Antrag wurde von der Lebenshilfe ausreichend begründet. Die Kosten für das 
Jahr 2017 werden sich auf rund 212.000 Euro belaufen.  
 
 
 
Finanzierung: 
  
Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt der Gemeinde.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Lebenshilfe beteiligt sich mit einem Gesamtanteil von 17.012 Euro an den Kos-
ten der Ausstattung der Küche und den Baukosten.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt der Lebenshilfe 
für den Umbau und die Erweiterung der Küche in der Lebenshilfe Kindertagesstätte 
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Heideweg einen Zuschuss für das Jahr 2017 in Höhe von 212.000 Euro zu gewäh-
ren.  
 
 
 
__________________ 
   (Banaschak) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag der Lebenshilfe mit Anlagen   
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1122/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 26.10.2016 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

03.11.2016 öffentlich 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 10.11.2016 öffentlich 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 17.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Umbaumaßnahmen an der Grundschule 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeindevertretung hat am 22.03.2016 die Gründung eines Arbeitskreises zur 
Ermittlung des zukünftigen Raumbedarfs für die Grundschule und die Schulbetreu-
ung einstimmig beschlossen. Nach der konstituierenden Sitzung am 26.04.2016 
wurde vom Arbeitskreis zunächst die Ausgangslage analysiert und gemeinsam not-
wendige Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen definiert. 
Im nächsten Schritt wurde der mit der Grundschule bestens betraute Architekt Burk-
hardt Koriath hinzugezogen und in weiteren Sitzungen mögliche Raumkonzepte dis-
kutiert. Nachdem die vorläufigen Umbaupläne die Zustimmung des Arbeitskreises 
fanden, wurde der Architekt um eine entsprechende Kostenermittlung gebeten. 
Im September haben wir eine erste Kostenrechnung für die möglichen Umbaumaß-
nahmen erhalten. Diese weisen Gesamtkosten von zunächst 774.000 Euro 
aus. Nicht enthalten sind hierbei Einrichtungs- und Ausstattungskosten (u.a. Küche, 
neue beauflagte Küchenentlüftung, Betreuungsschule, Lehrerzimmer, Sekretariat, 
neue Gruppenräume) sowie eine neue Heizungsanlage und notwendige Dachrepara-
turen. 
Der Arbeitskreis diskutierte alternativ auch den Neubau, wobei sowohl die Kostensei-
te ein Vielfaches höher ausfallen würde und die zeitliche Komponente ebenfalls ei-
nen kurzfristigen Handlungsbedarf bei der Betreuungsschule und der Küche erfor-
dert. 
Vor dem Hintergrund der sehr umfassenden Umbaumaßnahmen wird vom Arbeits-
kreis angeregt, diese in unterschiedliche Bauabschnitte zu unterteilen, um den 
Schulbetrieb und die Belastungen für Schüler und das Lehrerkollegium auf ein ver-
trägliches Maß zu reduzieren. 
In der beiliegenden ersten Kostenermittlung wurden sechs Bauabschnitte definiert: 
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1. Lehrerzimmer + Verwaltung 
2. Lehrer WC + Werkraum 
3. Erweiterung Bastelbetreuung 
4. Ausbau Betreuung und Umbau Küche 
5. Schaffung neuer Gruppenräume und neuer päd. Insel im OG (über der Bücherei) 
6. Umbau Musikklasse und Klasse 2a 
Im Arbeitskreis bestand Einigkeit, dass im kommenden Jahr die Ausweitung der 
Kapazitäten der Betreuungsschule und die Fertigstellung dieser bis zum Schuljahr 
2017/18 absolute Priorität hat. Hinzu kommt der Neubau einer Küche und die 
Anschaffung einer neuen Heizungsanlage. Wünschenswert wäre zudem der Beginn 
mit dem Umbau des jetzigen Werkraums zum neuen Lehrerzimmer. 
Detaillierte Informationen und anschauliche Pläne werden im Ausschuss für Schule, 
Kultur, Sport und Soziales von Herrn Koriath (Architekt) und Herrn David (Vorsitzen-
der Arbeitskreis Schule) präsentiert. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Aus Sicht des Arbeitskreises sollten für die erwähnten ersten Umbaumaßnahmen 
600.000 Euro im Haushalt 2017 eingeplant werden. Dieses ist in den entsprechen-
den Ausschüssen und gemeindlichen Gremien zu diskutieren.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Zudem sollen Förderungs- und Zuschussmöglichkeiten geprüft werden. Gerade die 
Bauabschnitte der Betreuungsschule sind möglicherweise förderungswürdig 
(insbesondere von der AktivRegion). Ein Termin mit der AktivRegion ist Anfang 
November vor Ort geplant. 
Hinsichtlich weiterer Förderungs- und vor allem Zuschussmöglichkeiten auf Kreis-, 
Landes und/oder Bundesebene (u.a. für energetische Maßnahmen, Ausbau der Me-
dien) wird das Amt um Einholung entsprechender Informationen beauftragt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Umweltaus-
schuss empfiehlt / der Bauausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die 
Gemeindevertretung beschließt,  
die vom Arbeitskreis Schule in Zusammenarbeit mit Herrn Koriath vom Architekten-
büro R+K aufgeführten Kosten als zuschussfähig anzuerkennen. 
Im Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Appen sollen zunächst 600.000 Euro für den 
priorisierten Ausbau und Umbau der Einrichtungen der Betreuungsschule und dem 
Umbau der Lehrerzimmer und der Verwaltungseinheiten sowie der Erneuerung der 
Heizungsanlage eingeplant werden.  
 
 
 
 
 



 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 

- Kostenschätzung 
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72.63 m²

6.84m²

5.55 m²5.42 m²

70.24 m²
93.65 m²

7.87 m²

14.31 m²

30.230.1

27.2

26.1

11/12

10.2
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10.1

13 14

15.1

15.2

16

17 18.1 18.2

19/20

21

22

23

24

25

26.2

27.1

28 29
30

31

32

33

34

35

36/37

38

39

26.10.2016 Änderung und Ergänzungen kö C

18.07.2016 Änderung nach Schreiben vom 15.07.2016 kö B

BT - 4
Betreuung

BT - 1
Lehrerzimmer - Verwaltung

BT - 2.1
Lehrer-WC`s

BT - 2.2
Werkraum

BT - 3
Betreuung

BT - 1

BT - 2

BT - 3

BT - 4

NEU

ABBRUCH

BESTAND

1. Sämtliche Maße sind örtlich zu überprüfen. 
    Zeichnung ist nach alten Unterlagen und 
    Aufmaß erstellt.

HINWEISE:

ARCHITEKTEN
KOPPELDAMM 12            25335 ELMSHORN
TEL. 04121 - 4916800  FAX 04121 -  4916802 
                                  buero@architekten-rk.de
                                      www.architekten-rk.de 

BAUHERR

ARCHITEKT

ART DER ÄNDERUNG

Grundschule Appen

ERDGESCHOSS

20.06.2016 kö
DATUM

DIN A1
BL.-GRÖSSE

DATUM

BAUVORHABEN

BEZEICHNUNG

1 : 100
MASSTAB

1.01
BL.-NR.

Änderung nach Besprechung am 05.07.201606.07.2016

INDEXGEÄ.

15-44
PROJ.-NR.
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37

5
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32
9

3 .
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1
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1 8
.4
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6

3 .
46

1.64 4.495

PÄDAG. INSEL

KLASSE

COMPUTERRAUM

MUSIKRAUM

GRUPPENR. GRUPPENR.

GRUPPENRAUM

KLASSE
3A

KLASSE
2A

GRUPPENRAUM
2A

MATHERAUM
DEUTSCHGRUPPE
KLASSE 4

KLASSE
2C

TRH
1

TRH
2

FLUR

LU
FT

RA
UM

P A
US

EN
HA

LL
E

KLASSE
4A

KLASSE
4B

KUNSTMATERIAL FLUR

FLUR

FLUR

RAMPE

KÜCHE
COMPUTERRAUM

SERVER GRUPPENRAUM
1C - 3B

PÄDAGOGISCHE
INSEL

KLASSE
1B

BÜCHER

67.90 m²

18.35 m²

64.91 m²

22.86 m² 22.86 m² 41.17 m²

42.04 m²

69.73 m²

45.11 m²

21.07 m²

45.11 m²

46.55 m²

56.41 m²

21.87 m²

2.88 m²

25.87 m²

17.47 m²

39.50 m²

56.07 m²

6.44 m²

18.63 m²

26.34 m²

43.34 m²

22.47 m²

12.64 m²

55.64 m²

16.76 m²

60.25 m²

109

112

114

118/119

120

121

101

102-4

105

106

107

108

110

110.1110.2110.3

111

113

115

116

117

kö C26.10.2016 Änderung und Ergänzungen

BköÄnderung nach Schreiben vom 15.07.201618.07.2016

BT - 6
Musik- und
Klassenraum

BT - 5

BT - 5
Gruppen-,
Computer- und 
Klassenraum

BT - 6

BT - 5

AköÄnderung nach Besprechung am 05.07.201606.07.2016

20.06.2016 kö

HINWEISE:
1. Sämtliche Maße sind örtlich zu überprüfen. 
    Zeichnung ist nach alten Unterlagen und 
    Aufmaß erstellt.

BESTAND

ABBRUCH

NEU
BL.-NR.
1.02

MASSTAB
1 : 100
BEZEICHNUNG

BAUVORHABEN

DATUM

BL.-GRÖSSE
DIN A1
DATUM

ART DER ÄNDERUNG

OBERGESCHOSS

Grundschule Appen

ARCHITEKT

BAUHERR

KOPPELDAMM 12            25335 ELMSHORN
TEL. 04121 - 4916800  FAX 04121 -  4916802 
                                  buero@architekten-rk.de
                                      www.architekten-rk.de 

ARCHITEKTEN R  K
15-44
PROJ.-NR.
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ARCHITEKTEN   R+K
KOPPELDAMM 12     -      25335 ELMSHORN

BV   : Appen, Grundschule Umbau-Erweiterung / Geamtkosten  TEL. 04121-4916800   -   FAX 04121-4916802

Betr.: KOSTENERMITTLUNG  
Proj-Nr.: 15 - 44 28.10.2016

Kostenberechnung
DIN 276 Gewerk
100 Grundstück brutto EUR

200 Herrichten und Erschliessen
210 Herrichten 
200 Summe Herrichten und Erschliessen

BT 1 BT 2 BT 3 BT 4 BT 5 BT 6 BT 1 - 6
300 Bauwerk

Baukonstruktion

BT 1 Lehrerzimmer + Verwaltung  (R15.1- R19/20) 42.968,91 42.968,91

BT 2 Lehrer-WC`s ( R35 - R36/37) 29.892,50 29.892,50
Werkraum, Gruppen /R30 + R 34)

BT 3 Betreuung  (R26.1 + R27.1) 150.680,57 150.680,57

BT 4 Betreuung (R11, 12, 10.3, 13+14) 111.910,53 111.910,53

BT 5 Gruppenr., Computerr.,Klasse(R101+102.4+110) 146.826,42 269.381,41
Dachdeckung neu 122.554,99

BT 6 Musikraum+ Klasse 2a  (135,91 22.861,30 160.244,02
Dachdeckung neu 137.382,72

300 Summe Baukonstruktion 42.968,91 29.892,50 150.680,57 111.910,53 269.381,41 160.244,02 765.077,93

400 Installation

BT 1 Lehrerzimmer + Verwaltung  (R15.1- R19/20) 29.199,33 29.199,33

BT 2 Lehrer-WC`s ( R35 - R36/37)

Werkraum, Gruppen /R30 + R 34) 30.505,82 30.505,82

T
O

P
 Ö

  9
T

O
P

 Ö
  9



BT 3 Betreuung  (R26.1 + R27.1) 25.592,57 25.592,57

BT 4 Betreuung (R11, 12, 10.3, 13+14) 14.136,75 14.136,75

BT 5 Gruppenr., Computerr.,Klasse(R101+102.4+110) 28.135,91 29.135,91
Dachdeckung neu 1.000,00

BT 6 Musikraum+ Klasse 2a  (135,91 2.882,18 3.882,18
Dachdeckung neu 1.000,00

400 Summe Installation 29.199,33 30.505,82 25.592,57 14.136,75 29.135,91 3.882,18 132.452,56

Summe 300 + 400 72.168,23 60.398,32 176.273,14 126.047,28 298.517,32 164.126,20 897.530,49

500 Aussenanlagen 1.000,00 1.000,00 3.141,60 5183,64 1.000,00
Dachdeckung neu 5.000,00 5.000,00

500 Summe Aussenanlagen 1.000,00 1.000,00 3.141,60 5.183,64 1.000,00 5.000,00 16.325,24

Zwischensumme 73.168,23 61.398,32 179.414,74 131.230,92 299.517,32 169.126,20 913.855,73

600 Ausstattung + Kunstwerke
600 Ausstattung + Kunstwerke 27.786,50 3.248,70 0,00 0,00 12.637,80 6.354,60 50.027,60

Zwischensumme 100.954,73 64.647,02 179.414,74 131.230,92 312.155,12 175.480,80 963.883,33

700 Baunebenkosten 20.836,00 18.698,55 32.335,00 36.028,00 45.565,00 7.641,00
Dachdeckung neu 19.500,00 20.500,00

700 Summe Nebenkosten 20.836,00 18.698,55 32.335,00 36.028,00 65.065,00 28.141,00 201.103,55

Summe 121.790,73 83.345,57 211.749,74 167.258,92 377.220,12 203.621,80 1.164.986,88
Unvorhergesehenes 1.209,27 1.654,43 1.250,26 741,08 2.779,88 1.378,20 9.013,12

Gesamtbaukosten brutto inkl. 19% MWST 123.000,00 85.0 00,00 213.000,00 168.000,00 380.000,00 205.000,00 1.174.000,00

……………………………..
ARCHITEKTEN R+K



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1118/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 20.10.2016 

Bearbeiter: Brigitte Belger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 10.11.2016 öffentlich 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 17.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Beratung über Fördermittel für die Schulsanierung; hier: Antrag der SPD 
Fraktion 
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SPD Appen                 

 
Fraktion – 0 41 01 / 2 77 81 und 01 70 / 96 20 25 3 – Lorenzen@msn.com 

 
 
          

 
 
Appen, 18. Oktober 2016 

 

 
 Bürgermeister der Gemeinde Appen, Herrn H.-J. Banaschak 

 Vors. des Umweltausschusses, Herrn J. Koopmann 

 Vors. des Bauausschusses, Frau Heidrun Osterhoff 

 Vors. des Finanzausschusses, Herrn Hans-Peter Lütje 

 Amt Moorrege 
 
 

Nutzung von Fördermitteln und Tilgungszuschüssen 
 
Die Gemeinde Appen wird in den nächsten Jahren einige kostenintensive Vorhaben umsetzen müs-
sen, die nicht aus dem laufenden Haushalten finanzierbar sein werden. 
 
In Anbetracht weiterer notwendiger Maßnahmen, die auch künftig noch zu finanzieren sind, ist die 
Inanspruchnahme von Förderungen zwingend notwendig. 
 
Im Hinblick darauf, dass es Förderprogramme gibt, die besonders den energieeffizienten Bau- und 
Umbau sogenannter kommunaler Nichtwohngebäude unterstützen, ergeben sich aktuelle Möglichkei-
ten für die geplante Sanierungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen der Schule. 
 
Als Teilnehmer der 8. Klima- und Energiekonferenz des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages 
erhielt ich u.a. entsprechende Informationen von KfW-Bank, die für uns von Interesse sein könnten. 
 
Herr Axel Papendieck, Tel.: 0 30 / 20 264 58 53 und 01 52 / 08 80 84 40 von der KfW hat den Teil-
nehmern der Konferenz angeboten, entsprechende Beratungen vor Ort durchzuführen. 
 
Wir beantragen, mit der KfW Kontakt aufzunehmen, mit dem Ziel, sich über eine günstige Finanzie-
rung energieeffizienter Bau- und Sanierungsarbeiten an unserer Schule beraten zu lassen.  
 
Sollte sich auf diesem Weg eine günstige Finanzierungsmöglichkeit ergeben, könnten wir gleichzeitig 
einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der Energieeffiziens und des Klimaschutzes in unserer 
Gemeinde leisten. 
 
Unabhängig davon, sind auch weitere Förderprogramme, wie das vom Bund kürzlich aufgelegte 
Schulsanierungsprogramm und das Programm zum Ausbau der Digitalisierung in den Schulen auf 
Anwendbarkeit zu prüfen.  
 
Die Amtsverwaltung wird um die notwendige Unterstützung gebeten. 
 
Wir bitten, über unseren Antrag zu beraten und die notwendigen Beschlüsse zu fassen. 

 

TOP Ö  10TOP Ö  10
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Walter Lorenzen, Fraktionsvorsitzender 



KfW Förderprogramme für Kommunen 

und kommunale Unternehmen 
 

Energieeffizient Bauen und Sanieren - KfW-Programme  

für kommunale Nicht-Wohngebäude  

 

Hamburg, 23. Februar 2016 

 

Axel Papendieck, KfW Bankengruppe 

Infrastrukturfinanzierung  
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Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 

2 

KfW-Förderprogramme für Kommunen 
Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände, Eigenbetriebe 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 

Programme und Finanzierungszwecke Nr. Soll-Zins* 

IKK – Investitionskredit Kommunen 

> Allgemeine Infrastruktur-Investitionen sowie Beteiligungserwerb 
208 0,19 % 

20J 0,46 % | 30 J 0,624 % 

Energetische Stadtsanierung – Zuschuss 

> Konzepte und Sanierungsmanager 
432 65 % Zuschuss 

IKK – Energetische Stadtsanierung  – Quartiersversorgung 

> Wärme-, Kälte-, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 201 
0,05 % 

zzgl. 5 % 

Tilgungszuschuss 

IKK – Energetische Stadtsanierung  – Energieeffizient Sanieren 

> Energetische Sanierung von kommunalen Nichtwohngebäuden 218 
0,05 % 

bis zu 17,5 % 

Tilgungszuschuss 

IKK – Energieeffizient  Bauen 

> Errichtung oder Ersterwerb energieeffizienter Nichtwohngebäude 217 
0,05% 

bis zu 5% 

Tilgungszuschuss 

IKK – Barrierearme Stadt 

> Barriereabbau in der kommunalen Infrastruktur inkl. ÖPNV 
233 0,05 % 

* Sollzins bei 10-jähriger Zinsbindung und einer Darlehenslaufzeit von 10 Jahren, Stand 23.02.2016.  

   Tagesaktuelle Konditionen unter www.kfw.de/Programmnummer 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 

3 

› Bei Krediten bis 2 Mio. EUR beträgt der 

Finanzierungsanteil bis zu 100 % der 

förderfähigen Investitionskosten pro 

Vorhaben 

 

› Bei Vorhaben über 2 Mio. EUR beträgt der 

Finanzierungsanteil max. 50 % (mind. aber 

2 Mio. EUR). 

 

› Eine Zusammenfassung mehrerer Vorhaben 

in einem Kreditantrag ist möglich. 

 

 

Allgemeine Infrastruktur 

› Investitionen in die kommunale und soziale 

Infrastruktur  

Beteiligungserwerb 

› z.B. im Rahmen von 

Rekommunalisierungen 

IKK – Investitionskredit Kommunen 

Was wird finanziert? Förderhöhe 

Programm-Nr. 208 

www.kfw.de/208 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 

4 

› 65 % Zuschuss zu förderfähigen Kosten 

(Sanierungsmanager max. 150.000 EUR) 

› Förderung für Planung und Management 

› Zuschuss weiterleitbar an Dritte 

(Stadtwerke, Wohnungsunternehmen) 

› Eigenanteil kann aus weiteren Förder-

mitteln (z.B. Land, EU), Mitteln der 

Kommune oder der beteiligten Akteure 

dargestellt werden. 

› Eigenanteil durch die Kommune bzw. den 

Begünstigten selbst mind. 15%  

(Kommunen in Haushaltssicherung: 5%) 

 

 

A. Quartierskonzepte 

› Sach- und Personalkosten für fachkundige 

Dritte zur Erstellung vertiefter integrierter 

Quartierskonzepte; Konzeptphase i.d.R. 1 

Jahr 

 

B. Sanierungsmanager zur Planung, 

Begleitung, Koordination, Kommunikation 

› Sach- und Personalkosten für bis zu 3 Jahre 

für einen Sanierungsmanager (z.B. Beamte 

oder Tarifbeschäftigte einer Kommune / 

eines kommunalen Unternehmens)  

 

Energetische Stadtsanierung – Zuschuss 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 

Was wird finanziert? Infos zum Zuschuss 

Programm-Nr. 432 

www.kfw.de/432 sowie www.energetische-stadtsanierung.info 

Seit 01.12.2015: Verlängerungsanträge für 

Sanierungsmanagement möglich (5 J./ 250 TEUR) 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 

5 

Energetische Stadtsanierung - Zuschuss 
Quartiersbegriff 

Definition Quartiersbegriff: 

› Mehrere flächenmäßig zusammenhängende private und/oder öffentliche Gebäude  

inkl. der öffentlichen Infrastruktur 

› Entspricht einem Gebiet unterhalb der Stadtteilgrenze 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 

6 

Energetische Stadtsanierung - Zuschuss 
Pilotprojekte 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 

Ausführliche Infos zu den Pilotprojekten und zur Begleitforschung unter  

www.energetische-stadtsanierung.info 

http://www.energetische-stadtsanierung.info/pilotprojekte


Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 

7 

Wärme-/Kälteversorgung:  

› Hocheffiziente strom- oder wärmegeführte 

KWK-Anlagen auf Erd- oder Biogasbasis 

inkl. Spitzenlastkessel 

› Strom- oder thermisch geführte Kraft-

Wärme-Kälte-Kopplungssysteme 

› Anlagen zur Nutzung industrieller Abwärme 

› Wärme- und Kältenetze inkl. Anschlüsse 

und Übergabestationen 

› Dezentrale Wärme- und Kältespeicher 

 

IKK – Energetische Stadtsanierung - Quartiersversorgung 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 

Gefördert werden Investitionen in die Verbesserung der Energieeffizienz 

Programm-Nr. 201 

www.kfw.de/201 

Wasserver- und Abwasserentsorgung: 

› Hocheffiziente Motoren und Pumpen 

› Optimierung der Mess- und Regeltechnik 

› Energierückgewinnung in Gefällestrecken 

› Anlagen zur Wärmerückgewinnung in 

öffentlichen Kanalsystemen 

› KWK-Anlagen zur Nutzung von Klär- oder 

Faulgas 

› Energieeffizientere Belüftung bei der 

aeroben Abwasserbehandlung 

 

5 % Tilgungszuschuss 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 

8 

› Alle Nichtwohngebäude unabhängig vom 

Baujahr 

› Kein Förderhöchstbetrag: 100 % 

Finanzierung der 

Energieeffizienzinvestitionen möglich 

› Bundesverbilligte Zinskonditionen 

› Tilgungszuschüsse für Sanierungen auf 

KfW-Effizienzhausstandard und für 

Einzelmaßnahmen 

 

 

Energetische Sanierung kommunaler 

Nichtwohngebäude 

1. KfW-Effizienzhäuser 

› Effizienzhausstandards 70, 100, Denkmal 

2. Einzelmaßnahmen 

› Wärmedämmung 

› Fenster, Heizung, Beleuchtung 

› Sonnenschutzeinrichtungen 

› Lüftungsanlagen 

 

IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 

Was wird finanziert? Förderung 

Sanieren / Programm-Nr. 218 

www.kfw.de/218 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 
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IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 

Förderstufen Programm-Nr. 218 

KfW-Effizienzhaus 70 

KfW-Effizienzhaus 100 

KfW-Effizienzhaus 

Denkmal 

Einzelmaßnahmen 

17,5 % 

max. 175 EUR/qm 

10,0 % 

max. 100 EUR/qm 

7,5 % 

max. 75 EUR/qm 

5,0 % 

max. 50 EUR/qm 

Effizienz Förderkredit Tilgungszuschuss Energiekosten 

Zinssatz von 

0,05 % p.a. 

für alle 

Förderstufen 

+ 

Das KfW-Effizienzhaus 100 hat einen Jahresprimärenergiebedarf, der dem eines 

Neubaus nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) entspricht. 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 
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› Niedrige Zinsen 

› Bei KfW-Effizienzhaus 55 zusätzlich 5% 

Tilgungszuschuss 

 

Errichtung oder Ersterwerb kommunaler 

Nichtwohngebäude als 

› KfW-Effizienzhaus 70 

› KfW-Effizienzhaus 55 

 

IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 

Was wird finanziert? Förderung 

Bauen / Programm-Nr. 217 

www.kfw.de/217 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 

11 

In öffentlichen Gebäuden:  

› Zuwegung, Stellplätzen, Gebäudezugänge 

› Aufzüge, Rampen 

› Raumgeometrie 

› Sanitärräume 

› Orientierungshilfen, Raumakustik 

› Sportplätze, Sporthallen und 

Schwimmbäder 

› Servicesysteme wie Schalter und Kassen 

IKK – Barrierearme Stadt 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 

Gefördert wird der Abbau von Barrieren 

Programm-Nr. 233 

www.kfw.de/233 

Im öffentlichen Raum / Verkehrsbereich: 

› Bürgersteige, Fußgängerüberwege/-zonen 

› Leit- und Orientierungshilfen für Blinde und 

Sehbehinderte  

› barrierefreie/-arme WC-Anlagen 

› Stellplätze 

› Park- und Grünanlagen, Spielplätze 

› U-Bahn-, S-Bahn- und Straßenbahn-

Stationen ; Haltestellen 

› Über-/Unterführungen 

 

 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 
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Ihre Vorteile  

* Voraussetzung: Vorhaben ist noch nicht langfristig durchfinanziert. Keine Umschuldungen. 

KfW-Investitionskredite für Kommunen 

Transparent 

Tagesaktuelle Zinssätze im Internet. 

Direkt 

Direkte Antragstellung bei der KfW. 

 

Keine (direkte) Beteiligung der KfW 

an Kreditausschreibungen. 

Antragstellung im laufenden 

Haushaltsjahr (inkl. Haushaltsreste 

des Vorjahres) unabhängig vom 

Baubeginn. Mitfinanzierung von im 

Vorjahr begonnenen Maßnahmen 

möglich.* 

Zinsverbilligung in Förderfenstern.  

Bereitstellungsprovisionsfrei. 

Kostenloser Verzicht auf noch nicht 

abgerufene Mittel. 

Flexibel Günstig 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 
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Antragsweg 
Direkt / Bankdurchleitung 

Kommunen 

Kommunale und 

soziale 

Unternehmen 

Direktkredit 

Keine Sicherheiten 

Kreditvertrag und Auszahlung 

Kreditantrag  

bei der 

Hausbank 

Kreditvertrag 

und Auszahlung 

Übersendung des  

geprüften  

Kreditantrages 

Kredit-

refinanzierung 

Hausbank* 

 

Bankdurchleitung  

Sicherheiten 

* Geschäfts-, Direkt- oder Genossenschaftsbanken, Sparkassen und andere Finanzierungspartner 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 
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KfW-Förderprogramme für kommunale Unternehmen 
Rechtlich eigenständige Gesellschaften mit mehrheitlich kommunalem 

Hintergrund 

Programme für kommunale Unternehmen 

Programme und Finanzierungszwecke Nr. Soll-Zins* 

IKU – Investitionskredit Kommunale und Soziale Unternehmen 

> Allgemeine Infrastrukturinvestitionen sowie Beteiligungserwerb 
148 

1,30 % 
2,25% (20/20) 

IKU – Energetische Stadtsanierung  – Quartiersversorgung 

> Wärme-, Kälte-, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 202 
1,00 % 
zzgl. 5% 

Tilgungszuschuss 

IKU – Energieeffizient Bauen und Sanieren 

> Errichtung oder Ersterwerb energieeffizienter Nichtwohngebäude 

> Energetische Sanierung von Gebäuden der kommunalen Infrastruktur 

220 

219 

1,00 % 
zzgl. bis zu 17,5 % 

Tilgungszuschuss 

IKU – Barrierearme Stadt 

> Barriereabbau in der kommunalen Infrastruktur, insb. ÖPNV 
234 1,00 % 

* Sollzins bei 10-jähriger Zinsbindung und einer Darlehenslaufzeit von 10 Jahren, Preisklasse A, Stand  23.02.2016.  

   Tagesaktuelle Konditionen unter www.kfw.de/zins 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 
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Förderprogramme Erneuerbare Energien 
Finanzierung von Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung 

Programme für Nutzung erneuerbarer Energien 

Programmgruppe „Erneuerbare Energien“ Nr. Soll-Zins* 

Erneuerbare Energien „Standard“ 

 

> Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energien 

270 1,35 % 

274 1,35 % 

Erneuerbare Energien „Speicher“ 

> Anlagen zur Erzeugung und Speicherung von Strom aus 

Sonnenenergie 

275 1,35 % 

Erneuerbare Energien „Premium“ 

> Anlagen zur Nutzung von Wärme aus regenerativen Energien 
271 1,25 % 

* Sollzins bei 10-jähriger Zinsbindung und einer Darlehenslaufzeit von 10 Jahren, Preisklasse A, Stand 23.02.2016.  

   Tagesaktuelle Konditionen unter www.kfw.de/zins 

Photovoltaik 

Photovoltaik 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 
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Erneuerbare Energien „Premium“ (Programm 271) 
Übersicht Tilgungszuschüsse 

Förderzweck Förderkriterium Tilgungszuschuss 

Solarthermische Anlagen mit mehr als 40 m² Bruttokollektorfläche Bis zu 50% der förderfähigen Kosten 

Biomasseanlagen mit mehr als 100 kW Nennwärmeleistung Bis zu 50 EUR pro kW 

Biomasse KWK-Anlagen mit mehr als 100 kW Nennwärmeleistung 40 EUR pro kW 

Wärmenetze Mindestwärmeabsatz von 500 kW/h pro 

Jahr und Meter 

60 EUR pro Trassenmeter 

Bis zu 1.800 EUR pro Übergabestation 

Wärmespeicher mit mehr als 10 m³ Volumen 250 EUR pro m³ 

Wärmepumpen mit mehr als 100 kW Wärmeleistung 

Jahresarbeitszahl >= 3,8 

80 EUR pro kW 

Wärmepumpe mit Erdsonde Nur eine Erdsonde pro Vorhaben und nur 

i.V.m. förderfähiger Wärmepumpe 

4 EUR pro Meter bis 400m 

6 EUR pro Meter ab 401m 

Biorohgasleitungen ab 300m Luftlinie; bei KWK-, 

Kraftstoffnutzung oder zur Aufbereitung 

auf Erdgasqualität 

 

30% der förderfähigen Kosten 

Tiefengeothermie  ab 400m Bohrtiefe, max. 4 Bohrungen Anlagen: 200 EUR pro kW 

Bohrung: bis zu 750 EUR pro Meter 

Seit 1.1.2016 bei Austausch von Heizungsanlagen APEE-

Zusatzbonus +20% Tilgungszuschuss beantragbar 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 
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KfW-Wohneigentumsprogramm  
(124/134) 

 

Gebäudebestand Neubau 

Energieeffizient Bauen  
(153) 

Energieeffizient Sanieren 
(151/152, 430, 431) 

Altersgerecht Umbauen 
(159, 455) 

Energieeffizienz 

Barriere-

reduzierung 

Einbruchschutz 

Wohneigentums-

bildung 

Die KfW-Förderung für Wohnimmobilien 

 

Förderprogramme  

sind kombinierbar 

 

Energieeffizient Sanieren 

- Ergänzungskredit (167) 

Kredit Kredit / Zuschuss 

Kredit / Zuschuss 

Kredit 

Kredit 

Programme für Wohnimmobilien 



Bereich für Seitentitel  

und Untertitel 

Bereich für Fußnoten  

und Quellenangaben 

8,20 

6,00 

4,60 

7,60 

8,20 

1,40 

1,80 

1/2 

1/2 

1/1 

Bereich für 

Inhalte 

0,25 0,75 

3,80 3,30 4,30 3,80 

1/2 1/2 

1/3 1/3 1/3 

11,40 12,40 1/1 

Gesperrte Bereiche –  

Nicht mit Inhalt füllen! 
Blaue Zahlen dienen zur  

Ausrichtung der 

Hilfslinien 

Unterteilung dient zur 

besseren Ausrichtung des 

Inhalts 
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Kommunale Infrastrukturfinanzierung 

Axel Papendieck 

Kundenbetreuer 

Telefon +49 30 20264 - 5853 

Fax        +49 30 20264 - 5941 

Mail axel.papendieck@kfw.de 

 

Kontakt 

Programme für Gemeinden, Städte, Landkreise, Zweckverbände 

Die kommunale Infrastrukturfinanzierung der KfW in Berlin 

KfW Niederlassung Berlin 

Charlottenstraße 33 / 33 a 

10117 Berlin 

Hotline    0800 539 9008 

Fax       +49 30 20264 - 5941 

kommune@kfw.de 

Weitere Informationen und Formulare: 

www.kfw.de/infrastruktur 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1123/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 26.10.2016 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 10.11.2016 öffentlich 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 17.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Vorbereitung eines Energiemanagements in der Gemeinde Appen - 
Antrag der SPD-Fraktion 
 
Sachverhalt: 
Die SPD-Fraktion Appen hat den beigefügten Antrag gestellt. 
 
Der Antrag zielt darauf ab, dass für das in Vorbereitung befindliche Energie- und 
Klimamanagement schnellstmöglich sämtliche Liegenschaften der Gemeinde Appen 
mit Verbrauchsmessgeräten ausgestattet werden die eine Datenermittlung in den 
Gebäuden, bzw. bei unterschiedlicher Nutzung in den Gebäudebereichen ermögli-
chen.  
Eine sinngemäße Verbrauchsüberwachung ist auch für die gemeindliche Straßenbe-
leuchtung durchzuführen.  
Die Verbräuche wären monatlich zu dokumentieren und nach festzulegenden Zeitab-
ständen zu analysieren.  
Dem Umweltausschuss der Gemeinde Appen ist regelmäßig Bericht zu erstatten.  
Im Haushalt für das Jahr 2017 ist ein entsprechender Ausgabeansatz einzustellen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Folgende Informationen liegen zum heutigen Zeitpunkt bereits vor bzw. werden er-
mittelt und können jederzeit geliefert werden: 
 
Liegenschaft  Verbrauchsart  Intervall der Erfassung 
Grundschule   Strom, Gas, Wasser wöchentlich 
Bürgerhaus   Strom, Gas, Wasser wöchentlich 
Jupita    Strom, Wasser  wöchentlich 
DRK-Räume   Strom    wöchentlich 
Turnhalle   Strom,  Wasser  wöchentlich 
Sporthalle   Strom, Gas, Wasser wöchentlich 
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Flutlicht   Strom    wöchentlich 
Sportlerheim   Strom, Gas, Wasser wöchentlich 
Sportzentrum gesamt Wasser   wöchentlich 
 
Feuerwache (Kühl)  Strom, Gas, Wasser jährlich (BK-Abrechnung) 
Ehemaliges Wasserwerk  Strom    jährlich 
Gärtnerstraße 8 (Kühl) Strom, Gas, Wasser jährlich (BK-Abrechnung) 
Bauhof (Kühl)  Strom, Gas, Wasser jährlich (BK-Abrechnung) 
Pumpen (26)   Strom    jährlich 
Straßenbeleuchtung (18) Strom    jährlich 
Turnhalle (Kühl)  Gas    jährlich (BK-Abrechnung) 
 
Wohnungen (Kühl)  Strom, Gas, Wasser jährlich (BK-Abrechnung) 
 
Fazit: 
Die z.Z. bereits wöchentlich durch die Hausmeister erfassten Daten sind bereits ge-
eignet für ein EKM. Hier müsste im Einzelfall entschieden werden, ob bei unter-
schiedlichen Nutzungen noch gesonderte Zähler für interne Zwecke installiert werden 
sollen (Beispiel Wärmeverbrauch im Bürgerhaus durch Jupita und DRK). 
 
Schwieriger erscheint es, für die jährlich durch Abrechnung erfassten Verbräuche 
monatliche Daten zu erfassen. Hier muss unterschieden werden zwischen gemein-
deeigenen Verbrauchern (Wasserwerk, Pumpen, Straßenbeleuchtung) und Verbrau-
chern die von der Hausverwaltung Kühl verwaltet werden (Feuerwache, Gärtnerstra-
ße 8, Bauhof, Turnhalle, Wohnungen). 
 
Die gemeindeeigenen Verbraucher müssten monatlich abgelesen werden (z.B. durch 
Bauhof). Ob dies bei z.B. 18 Einspeisestationen für Straßenbeleuchtung sinnvoll ist 
erscheint fraglich. Bei anderen Liegenschaften, wie z.B. der Feuerwehr, dem Bauhof 
selbst oder dem Wasserwerk wäre dies möglich, aber mit Personalaufwand verbun-
den. 
 
Bei den gemeindeeigenen Wohnungen müsste mit der Hausverwaltung Kühl gespro-
chen werden. Entweder erhält der Bauhof Zugang zu Zählern (z.B. in Kellern) oder 
aber die Hausverwaltung müsste mit dieser gesonderten Aufgabe betraut werden, 
was wiederum u.U. zu Folgekosten führen könnte. 
 
Eine ganz andere Lösung wäre eine Fernübermittlung von allen Verbrauchern. Eine 
derartige Lösung wurde bislang von der Verwaltung noch nicht geprüft. Vermutlich 
wird eine derartige Lösung jedoch zu erheblichen Kosten führen.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Energie- und Klimaschutzmanagement Arbeitsgruppe 
damit zu beauftragen, den genauen Istzustand gemeinsam mit der Verwaltung fest-
zustellen und tatsächlich erforderliche und vertretbare Maßnahmen für die Datener-
hebung zu bestimmen.  
 
 
 
Finanzierung: 
Für die Installation von zusätzlichen Zählern entstehen Kosten. Für die Ablesung der 
Zähler durch gemeindeeigenes Personal entstehen Personalkosten.  



 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Für die Datenerhebung nicht bekannt. Für die Datenspeicherung hat die Energie-
agentur eine kostenlose Software bereitgestellt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Fachausschüsse empfehlen / Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
Die Energie- und Klimaschutzmanagement Arbeitsgruppe wird beauftragt, den ge-
nauen Datenistzustand gemeinsam mit der Verwaltung festzustellen und tatsächlich 
erforderliche und vertretbare Maßnahmen für die Datenerhebung zu bestimmen. So-
bald die Maßnahmen finanzielle Auswirkungen haben die einen Betrag von 500,00 
EUR überschreiten, ist eine gesonderte Beschlussfassung erforderlich.    
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 

- Antrag der SPD 
  
 
 
 





SPD Appen                 

 
Fraktion – 0 41 01 / 2 77 81 und 01 70 / 96 20 25 3 – Lorenzen@msn.com 

 
 
          

 
 
Appen, 18. Oktober 2016 

 

 
 Bürgermeister der Gemeinde Appen, Herrn H.-J. Banaschak 

 Vors. des Umweltausschusses, Herrn J. Koopmann 

 Vors. des Bauausschusses, Frau Heidrun Osterhoff 

 Vors. des Finanzausschusses, Herrn Hans-Peter Lütje 

 Amt Moorrege 
 
 

Vorbereitung eines Energiemanagements in der Gemeinde Appen 
 
Es ist festzustellen, dass für die Gemeindevertreter/innen bisher keine Daten verfügbar sind, aus de-
nen sich der Verbrauch an Strom und Gas, der für die gemeindlichen Liegenschaften genutzt wird, 
ablesen lässt. 
 
Die im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 dargestellten Kosten für Strom und Gas sind zumin-
dest für einige Bereiche nicht logisch nachzuvollziehen. Aufgrund häufiger Preisveränderung sind sie 
für eine Verbrauchsfeststellung ungeeignet. Dementsprechende Nachfragen in der Vergangenheit 
wurden nicht befriedigend beantwortet. 
 
Im Hinblick auf das in Vorbereitung befindliche Energie- und Klimamanagement sollte schnellstmög-
lich dafür Sorge getragen werden, dass sämtliche Liegenschaften der Gemeinde Appen mit Ver-
brauchsmessgeräten ausgestattet werden die eine Datenermittlung in den Gebäuden, bzw. bei unter-
schiedlicher Nutzung in den Gebäudebereichen ermöglichen. 
 
Eine sinngemäße Verbrauchsüberwachung ist auch für die gemeindliche Straßenbeleuchtung durch-
zuführen. 
 
Die Verbräuche wären monatlich zu dokumentieren und nach festzulegenden Zeitabständen zu analy-
sieren.  
 
Dem Umweltausschuss der Gemeinde Appen ist regelmäßig Bericht zu erstatten. 
 
Im Haushalt für das Jahr 2017 ist ein entsprechender Ausgabeansatz einzustellen. 
 
 
Wir bitten, über unseren Antrag zu beraten und die notwendigen Beschlüsse zu fassen. 

 
Walter Lorenzen, Fraktionsvorsitzender 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1124/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 27.10.2016 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 10.11.2016 öffentlich 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 17.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Leitbild der Gemeinde Appen zur Förderung der Energieeinsparung und 
des Klimaschutzes (Einführung eines Energie- und 
Klimaschutzmanagement für die Gemeinde Appen) 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Appen hat beschlossen, an der „Seminarreihe zum dena-Energie- und 
Klimaschutzmanagement für Kommunen“ teilzunehmen.  
 
In dem Projekt geht es darum, Vertreter kleinerer und mittlerer Kommunen durch 
zweijährige Schulungen in dem Bereich Energieeffizienz zu schulen und somit 
Grundlagenwissen für Energieeffizienzentscheidungen zu schaffen. An dem Projekt 
nehmen je Region 10-15 kleine und mittlere Kommunen teil.  
 
Worum geht es konkret? Auszug aus den Informationsangeboten der deutschen 
Energieagentur: 
 
Steigende Energiepreise und knappe Haushaltsmittel stellen Deutschlands Kommu-
nen vor wachsende Herausforderungen. Durch die systematische und nachhaltige 
Senkung des Energieverbrauchs können Städte, Landkreise und Gemeinden ihre 
Haushaltskassen entlasten und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
Setzen Kommunen beim Energiesparen auf vereinzelte Maßnahmen, verschenken 
sie unnötig Potenzial. Ein prozessorientiertes Managementsystem hingegen hilft 
Kommunen, Energieeffizienzprojekte mit maximalem Erfolg umzusetzen. 
 
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) ist eine zentrale Anlaufstelle für Fragen rund 
um das Thema Energieeffizienz. Speziell für Kommunen hat die dena ein Energie-
und Klimaschutzmanagementsystem (EKM) entwickelt, mit dem Kommunen ihren 
Energieverbrauch systematisch und nachhaltig senken können. 
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Die Gemeindevertretung hat je 1 Fraktionsmitglied aus allen 3 Fraktionen in eine Ar-
beitsgruppe (EKM AG = Energie- und Klimaschutzmanagement Arbeitsgruppe) ent-
sandt.  
 
Die EKM AG und der stellvertretende Bürgermeister haben zwischenzeitig an der 
ersten Seminarreihe bzw. Auftaktveranstaltung in Neumünster teilgenommen und 
erfahren, wie der weitere Ablauf der 2-jährigen Seminarreihe ist und welche Umset-
zungsaufgaben es für die EKM AG bzw. für die Gemeinde Appen gibt. 
 
Diese lauten wie folgt: 
 

 Leitbild erstellen  

 Energiebericht  

 Energiemanagement / Monitoring  

 Energiecontrolling  

 Energie- und Klimaschutzprogramm  

 Maßnahmenumsetzung  

 Veranstaltungen / Bürgerbeteiligung 
 
Im ersten Schritt ist seitens der Gemeinde Appen ein Leitbild zu beschließen, wel-
ches Grundlage für jegliches weiteres Handeln und insbesondere für das spätere 
Energie- und Klimaschutzprogramm (konkrete Umsetzungsmaßnahmen) sein soll. 
 
Die EKM AG hat ein entsprechendes Leitbild für die Gemeinde Appen erarbeitet 
(siehe Beschlussvorschlag) und gibt dieses nun in die Fraktionen und Fachaus-
schüsse zur Diskussion und Abstimmung. 
 
Im Januar soll ein Termin für die Vorstellung des EKM durch die EKM AG und der 
durch das Amt Moorrege in Auftrag gegebenen Liegenschaftsanalyse durch das aus-
führende Ingenieur-Büro stattfinden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die eingeleiteten Maßnahmen sind zwischen der EKM AG und der Amtsverwaltung 
abgestimmt. Die Verwaltung empfiehlt den Entwurf des Leitbildes zu diskutieren und 
ein abgestimmtes Leitbild in dieser Gremienreihe zu beschließen.  
 
 
 
Finanzierung: 
Für den Beschluss eines Leitbildes fallen keine unmittelbaren Kosten an. Kosten ent-
stehen erst durch aus dem Energie- und Klimaschutzprogramm resultierenden Maß-
nahmen. Das Energie- und Klimaschutzprogramm wird zu einem späteren Zeitpunkt 
durch die Gemeinde beraten und beschlossen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt für das Leitbild.  
 
 
Beschlussvorschlag: 



Die Fachausschüsse empfehlen / Die Gemeindevertretung beschließt folgendes 
Leitbild der Gemeinde Appen zur Förderung der Energieeinsparung und des Klima-
schutzes: 
 
Die Gemeinde Appen setzt sich, mit Unterstützung der Amtsverwaltung, das Ziel, die 
Energieverbräuche, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, in den kommenden 
Jahren spürbar zu senken und damit zugleich einen nachhaltigen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. Gemeinde und Amtsverwaltung bedienen sich zu diesem Zweck 
eines Energiemanagements auf Gemeindeebene, das von der Politik eingesetzt und 
unterstützt wird.  
Alle Planungen der Gemeinde Appen unterliegen der Zielsetzung Energie einzuspa-
ren, bzw. sparsam zu verwenden.  
Sämtliche Umbau- und Neubaumaßnahmen, für die seitens der Gemeinde die Be-
triebskosten zu zahlen sind, sollen so vorgenommen werden, dass Energieeffizienz 
und Klimaschutz nach dem bestmöglichen aktuellen Standard umgesetzt werden 
können. Kosten und Nutzen sind dabei auch auf die Zukunft bezogen verantwor-
tungsvoll miteinander abzuwägen. Alle finanziellen Fördermöglichkeiten sind zu nut-
zen.  
Auch im Verkehrsbereich sind, z.B. im Bereich Fuhrpark der Gemeinde, schrittweise 
energieeffizientere Lösungen umzusetzen. Die Einrichtung von Energieladesäulen an 
verkehrsgünstigen Punkten soll die Elektromobilität fördern.  
Die Gemeinde Appen beabsichtigt mit ihren Maßnahmen zur Senkung des Energie-
verbrauchs eine Vorbildfunktion gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, 
Verbänden und Institutionen auszuüben. Dementsprechend erfolgt zwischen allen 
Beteiligten ein laufender Informationsaustausch über das Ergebnis der eingeleiteten 
Maßnahmen.  
Dort, wo es sinnvoll ist, können Anreize zur Energieeinsparung gegeben werden, 
indem entsprechende Budgets geschaffen werden.  
Der Gemeindevertretung ist jährlich ein Bericht über das Klimamanagement zu er-
statten.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
/  
 
 
 





 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1126/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 01.11.2016 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 9/700-212 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und 
Gebührensatzung) 
 
Sachverhalt: 
Die Gebührenkalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Appen 
hat ergeben, dass die Grundgebühr sowie die Zusatzgebühr zum 1. Januar 2017 er-
höht werden müssen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die ermittelten Gebührensätze zur Kenntnis zu 
nehmen und einer Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zum 1. Januar 
2017 zuzustimmen.  
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind Haushaltsplanentwurf 2017 bei der 
Haushaltsstelle 70000 110000 eingeplant worden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die anliegenden 9. Nach-
tragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung) zu beschlie-
ßen. 
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Banaschak 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 9. Nachtragssatzung  
 
 
 



 
9. Nachtragssatzung 

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren  
für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen  

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Lan-
des Schleswig-Holstein in ihrer Sitzung am 6. Dezember 2016 folgende 9. Nach-
tragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung): 
 
 

Artikel I 
 
§ 13 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich   4,80 Euro, 
 mindestens jedoch je Grundstücksanschluss    7,20 Euro. 
 
 Für Grundstücke, die direkt an den Hauptsammler West 
 angeschlossen sind, wird keine Grundgebühr erhoben. 
 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Abwasser 
 a) bei Grundstücken, die über den unmittelbaren Kanalan- 
     schluss der Marseille-Kaserne an den Hauptsammler 
     West entsorgt werden       1,17 Euro, 
 
 b) bei allen anderen an den gemeindlichen Anlagen oder 
     an den Hauptsammler West unmittelbar angeschlossenen 
     Grundstücken         1,92 Euro. 
 
(3) Die Benutzungsgebühr nach § 12 Absatz 3 beträgt für die 
 Abwasserbeseitigung 
 a) aus abflusslosen Gruben monatlich (17 Entleerungen jährlich)     115,00 Euro, 
 b) aus Hauskläranlagen monatlich (2 Entleerungen jährlich)          20,45 Euro 
     je Anlage. 
 
 

Artikel II 
 
Die 8. Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
Appen, den 6. Dezember 2016 
 
 
 
Banaschak 
Bürgermeister 

TOP Ö  13TOP Ö  13





 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1120/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 25.10.2016 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 10.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Erweiterung Bürgerwald; hier: Festlegung von Richtlinien über die 
Anpflanzung, Pflege und Unterhaltung eines Baumes im Bürgerwald 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Schon seit einiger Zeit wird das Thema „Erweiterung des Bürgerwaldes“ in der Ge-
meinde Appen diskutiert. Eine geeignete Fläche wurde bereits festgelegt. Nunmehr 
erfolgte eine Ausarbeitung von Richtlinien über die Anpflanzung, Pflege und Unter-
haltung eines Baumes im Bürgerwald (siehe Anlage). 
Diese Richtlinien beinhalten die Grundsätze zur Anpflanzung eines Baumes. Zwecks 
Festlegung der Höhe einer „Baumspende“ wurden die Kosten für die Anpflanzung, 
Pflege und Unterhaltung durch den Bauhof Appen von der Verwaltung ermittelt. Hier-
für wurde vom Bauhof Appen eine Übersicht über den Einsatz der benötigten Fahr-
zeuge und die geschätzte Dauer der Arbeiten geliefert. Der Stundenlohn für einen 
Bauhofmitarbeiter liegt bei 40,14 Euro (inklusive Personalgemeinkosten). 
Auf der festgelegten Fläche mit einer ungefähren Größe von 5.000 qm ist Platz für 
ca. 80 Bäume. Die Kosten pro Baum betragen 321,79 Euro. Eine detaillierte Kosten-
aufstellung mit der groben, geschätzten Dauer der jeweiligen Arbeiten ist ebenfalls 
als Anlage beigefügt. 
 
Als einmalige Baumspende wäre ein Betrag in Höhe von 322,00 Euro pro Baum 
empfehlenswert. In dieser Spende enthalten sind die Bestellung, Abholung und An-
pflanzung sowie die Pflege und Unterhaltung eines Baumes. 
 
Für die Baumschilder, die zusätzlich beantragt werden können, sind Kosten in Höhe 
von 60,00 Euro pro Schild (inklusive gewünschter Gravur) zu erwarten.  
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Finanzierung: 
Die Finanzierung der entstehenden Kosten für einen Baum, die Anpflanzung und die 
Pflege wird durch die zu zahlende „Baumspende“ sichergestellt.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss/Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung be-
schließt die Richtlinien über die Anpflanzung, Pflege und Unterhaltung eines Baumes 
im Bürgerwald gemäß Anlage 1/mit folgenden Änderungen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Entwurf der Richtlinien inklusive Anlagen 
Kostenaufstellung 
  
 
 
 



Richtlinien  
der Gemeinde Appen über die Anpflanzung, Pflege und Unterhaltung eines 

Baumes im Bürgerwald 
 
 

Die Gemeindevertretung Appen hat in ihrer Sitzung am 06.12.2016 die folgenden Richtlinien 
für die Anpflanzung, Pflege und Unterhaltung eines Baumes im Bürgerwald verabschiedet: 
 
 
1. Allgemeines 
 
Die Gemeinde Appen möchte mit der Erweiterung des Bürgerwaldes auf der Fläche Flur-
stück 188/40 sowie einem Teilstück des Flurstückes 40/4 der Flur 8 in Appen (Bereich Op de 
Hoof/Pinnaubogen) Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit schaffen, bei besonderen An-
lässen wie Geburt eines Kindes, Hochzeit, Jubiläen oder Einschulung eines Kindes einen 
Baum zu pflanzen. 
 
Die Finanzierung des Baumes sowie die Unterhaltung und Pflege des Baumes erfolgt über 
eine Spende in Höhe von 322,00 Euro, die steuerlich absetzbar ist. Auf Wunsch wird eine 
Spendenbescheinigung ausgestellt. 
Optional kann auch ein Schild am Baum angebracht werden, für das Kosten in Höhe von 
60,00 Euro entstehen. 
 
 
2. Grundsätze 
 
2.1 Antrag zur Anpflanzung eines Baumes 
 
Der im Anhang dieser Richtlinien beigefügte Antrag zur Anpflanzung eines Baumes muss 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben eingereicht werden. 
 
 
2.2  Anpflanzung eines Baumes 
 
Einmal jährlich im Frühjahr/Herbst findet die Anpflanzung im Bürgerwald statt. Eine Ankündi-
gung des genauen Termins erfolgt vorab schriftlich. 
Die Zahlung der Baumspende und ggfs. die Kosten für ein Namensschild sind innerhalb von 
14 Tagen nach Auftragsbestätigung auf das Bankkonto der Amtskasse Moorrege einzuzah-
len. Erst nach Einzahlung wird der Baum gepflanzt. 
 
Folgende deutsche Laubbäume dürfen gepflanzt werden: 
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 Deutsche Bezeichnung Botanischer Name 
   
1. Feldahorn Acer campestre 
2. Spitzahorn Acer platanoides 
3. Blutahorn Acer plat. „Royal Red“ 
4. Bergahorn Acer pseudoplatanus 
5. Scharlachkastanie Aesculus carnea 
6. Roterle Alnur glutinosa 
7. Schwarzbirke Betula nigra 
8.  Papierbirke Betula papyrifera 
9. Weißbuche Carpinus betulus 
10. Esskastanie Castanea sativa 
11. Baumhasel Corylus colurna 
12. Rotbuche Fagus sylvatica 
13. Blutbuche Fagus syl. Atropunicea 
14. Gemeine Esche Fraxinus excelsior 
15. Stechpalme Ilex aquifolium 
16. Walnuss Juglans regia 
17. Holzapfel Malus sylvestris 
18. Platane Platanus acerifolia 
19. Graupappel Populus nigra 
20. Zitterpappel Populus tremula 
21. Wildkirsche Prunus avium 
22. Wildbirne Pyrus communis 
23. Traubeneiche Querus petraea 
24. Stieleiche Querus robur 
25. Scharlacheiche Querus coccinea 
26. Akazie Robinia pseudoacacia 
27. Weißweide Salix alba 
28. Eberesche Sorbus aucuparia 
29. Winterlinde Tilia cordata 
30. Kaiserlinde Tilia pallida 
31. Sommerlinde Tilia platyphyllos 
32. Bergulme Ulmus glabra 
 
2.3 Pflege und Unterhaltung 
 
Die Pflege und Unterhaltung der Bäume erfolgt durch den Bauhof der Gemeinde Appen. Die 
Gemeinde behält sich vor, beschädigte oder ungepflegte Namensschilder zu entfernen. 
 
3. In Kraft treten  
Die vorstehenden Richtlinien treten nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung in 
Kraft. Diese Richtlinien sind nur für den Bürgerwald im Bereich der Fläche Flurstück 188/40 
sowie einem Teilstück des Flurstückes 40/4 der Flur 8 in Appen (Bereich Op de 
Hoof/Pinnaubogen) Gemeinde Appen gültig. 
 
 
Appen, den 06.12.2016 
 
 
Gemeinde Appen 
Der Bürgermeister 



Antrag zur Anpflanzung eines Baumes für den Bürgerwald 
der Gemeinde Appen 

 
Antragsteller 
 
 

Name, Vorname 
 
 

Straße/Hausnummer 
 
 

PLZ/Ort 
 
 

Telefonnummer 
 
Anlass für die Baumpflanzung 
 
 ……………………………………………………………………………………………… 
  (z. B Geburt eines Kindes, Hochzeit) 
 
 

Auswahl der Baumart 
 

Bitte tragen Sie hier die Nummer des Baumes Ihrer Wahl aus den „Richtlinien der 
Gemeinde Appen über die Anpflanzung, Pflege und Unterhaltung eines Baumes im 
Bürgerwald“ ein. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Anfertigung eines Baumschildes 
 

 Nein   Ja, mit folgendem Text: 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
Der Spendenbetrag in Höhe von 322,00 Euro (ggfs. zzgl. Kosten für Baumschild in 
Höhe von 60,00 Euro) ist innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsbestätigung unter 
Angabe des Verwendungszwecks „Baumspende Bürgerwald + NAME“ auf folgendes 
Bankkonto zu überweisen: 
 
Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG 
IBAN: DE88 2219 1405 0043 5570 90 

BIC: GENODEF1PIN  
 
    
Ich bitte um Zusendung einer Spendenbescheinigung. 
 

 Ja    Nein 
       …………………………………………… 
              Datum, Unterschrift 
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1. Personalkosten

Arbeit Zeit in Std. Personal Stundenlohn Gesamt

Laub im Herbst 5 1 40,14 € 200,70 €

Beseitigung Vandalismus 10 1 40,14 € 401,40 €

Leerung Papierkörbe 13 1 40,14 € 521,82 €

Gras mulchen 28 1 40,14 € 1.123,92 €

Gras mähen (Motorfreischneider) 52 1 40,14 € 2.087,28 €

Wässern der Bäume 15 1 40,14 € 602,10 €

Maschinenpflege 12 1 40,14 € 481,68 €

5.418,90 €

b) einmalige Kosten pro Baum

Arbeit Zeit in Std. Personal Stundenlohn Gesamt

Baum 0 0 0 110,00 €

Baumpfähle + Kokostau 0 0 0 20,00 €

Vorbesprechung Baumpflanzung 1 1 40,14 € 40,14 €

Bestellung Baum 0,25 1 40,14 € 10,04 €

Baumlöcher 0,5 1 40,14 € 20,07 €

200,25 €

2. Fahrzeugkosten

a) jährliche Kosten allgemein

Arbeit Zeit in Std. Fahrzeugkosten Gesamt

Gras mulchen (Iseki + Frontmulcher) 28 35,00 € 980,00 €

Wässern der Bäume 15 35,00 € 525,00 €

1.505,00 €

b) pro Baum

Arbeit Zeit in Std. Fahrzeugkosten Gesamt

Baumlöcher 0,5 35,00 € 17,50 €

Abholung, Pflanzung 0,5 35,00 € 17,50 €

35,00 €Gesamtkosten

Kosten Bauhof für die Anpflanzung von Bäumen 

im Bürgerwald Appen

Gesamtkosten

a) jährliche Kosten allgemein

Gesamtkosten

Gesamtkosten
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Personalkosten Anzahl Bäume Kosten pro Baum

jährliche Kosten allgemein 5.418,90 € 80 67,74 €

pro Baum 200,25 €

Fahrzeugkosten

jährliche Kosten allgemein 1.505,00 € 80 18,81 €

pro Baum 35,00 €

Gesamtkosten pro Baum 321,79 €

Zusammenfassung



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1117/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 20.10.2016 

Bearbeiter: Astrid Karock AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

03.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Jubiläum der Gemeinde Appen im Jahre 2019; hier: 27.09.1269 
Gründungsjahr Villarum Appen sowie 01.06.1919 Gründungsjahr des 
Spielmannzugs der Freiwilligen Feuerwehr Appen 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
In einer Urkunde vom 27.09.1269 wird „Villarum Appen“ erstmals erwähnt. Dieses 
Datum wird als Gründungsdatum zugrunde gelegt. Der Spielmannzug der Freiwilli-
gen Feuerwehr Appen wurde am 01.06.1919 vom Großvater des heutigen Ehren-
wehrführers, Hans-Wilhelm Kaland, gegründet. Es bietet sich aufgrund dieser zwei 
seltenen Jubiläen ein großes Jubiläums-Dorffest an. Alle Appener Verei-
ne/Verbände/Schule/Interessengruppen/USLw/Firmen erhalten die Möglichkeit, sich 
zu präsentieren, mitzumachen, zu unterstützen usw.. Die gesamte organisatorische 
Leitung sollte von jemand übernommen werden, der jahrelange Erfahrungen mit 
Großveranstaltungen / Events hat. Ein mögliches Rahmenprogramm für das Jubilä-
ums-Dorffest könnte wie folgt aussehen: 
 
Terminvorschläge für das Jubiläums-Dorffest:  
Freitag, den 20.09.2019 – Sonntag, den 22.09.2019 oder 
Samstag, den 21.09.2019 – Sonntag, den 22.09.2019 
 
Ort der Veranstaltung:  
Distelkamphalle und Sportzentrum, keine Zelte nötig, eine erhebliche Einsparmaß-
nahme  
 
Das Rahmenprogramm könnte z. B. wie folgt aussehen:: 
KJR würden einen großen Weltkindertag unterstützen und aktiv mitarbeiten 
Beig Verlag würde als Medienpartner mitmachen, Zustimmung bereits erfolgt 
KFV würde sich beteiligen, für den Festumzug mit einer Feuerwehr-Oldtimershow 
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20.09.2019 offizieller Festakt der beiden Jubilare, 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr, anschie-
ßendem Imbiss, musikalische Begleitung durch die Musikschule Appen 
20.09.2019 Seniorenveranstaltung mit Kaffee/Kuchen/Theater – Appener Kinder mu-
sizieren 
20.09.2019 Veranstaltung für die Appener Jugend  - Disco - Ausrichter möglicher-
weise TuS Appen 
21.09.2019 Jubiläumsfest des Spielmannszuges mit Umzug/Umzügen, abends Fest-
ball, Veranstalter Spielmannszug 
22.09.2019 Großer Festumzug durch die Gemeinde, anschließend Kaffee/Kuchen 
Treffen der Appener in der Festhalle 
22.09.2019 Ausklang der Veranstaltung  
 
Das abschließende Programm wird der Gemeindevertretung zur Abstimmung vorge-
legt. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Der geschätzte Finanzbedarf, incl. Unterstützung durch den Spielmannszug kann 
noch nicht genau beziffert werden, er wird sich im unteren fünfstelligen Bereich be-
finden. Es werden Kosten durch interne Verrechnungen wie z. B. Bauhofeinsätze 
etc., sowie Kosten für Bewirtung und weitere Auslagen entstehen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Jubiläum der Gemeinde Appen im Jahre 2019; hier: 27.09.1269 
Gründungsjahr Villarum Appen sowie 01.06.1919 Gründungsjahr des 
Spielmannzugs der Freiwilligen Feuerwehr Appen. Für die Durchführung 
dieser beiden Jubiläen kann der geschätzte Finanzbedarf, incl. Unterstützung 
durch den Spielmannszug noch nicht beziffert werden, er wird sich im unteren fünf-
stelligen Bereich befinden. Es werden Kosten durch interne Verrechnungen wie z. B. 
Bauhofeinsätze etc., sowie Kosten für Bewirtung und weitere Auslagen entstehen.. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass ein einmal festgelegter Betrag nicht über-
schritten wird. Vor Planungsbeginn ist ein Festausschuss aus allen Appener Verei-
ne/Verbände/Schule/Interessengruppen/USLw/Firmen zu bilden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
Anlagen:  



 
 
 





 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1110/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 13.10.2016 

Bearbeiter: Maren Bornholdt AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

03.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

 

Antrag des TUS Appen; Versicherung des Walter-Pein-Turniers 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Am 5. April 2016 ging folgender Antrag des TuS Appen bei der Gemeinde ein: 
Seit dem Jahre 2000 führt die Fußball-Abteilung des TUS Appen das „Walter-Pein-
Turnier“ durch. In den Jahren 2010 und 2015 kam es jedoch leider zu Unfällen, wel-
che hohe Kosten verursacht haben. Im ersten Fall wurden ¾ der Kosten von der 
Gemeinde übernommen, im zweiten Fall die gesamten Kosten. Trotzdem ist ein nicht 
unerheblicher Betrag im ersten Fall geblieben, den der TuS zu Lasten seiner Ver-
einsmitglieder zahlen musste. Nun hat der Vorstand des TuS Appen beschlossen, 
zukünftig keine Kosten im Schadensfall zu übernehmen. In dem Antrag bittet der TuS 
die Gemeinde Appen nun als Veranstalter des „Walter-Pein-Turniers“ zu fungieren, 
damit eventuelle Schäden durch die kommunale Versicherung abgedeckt sind.     
 
Der Antrag des TuS Appen wurde an die Versicherung der Gemeinde, dem Kommu-
nalen Schadensausgleich (KSA), weitergeleitet mit der Bitte um Prüfung, welche Ri-
siken die Gemeinde bei Sach- und Personenschäden trägt und inwieweit diese durch 
den KSA gedeckt sind.  
 
Der KSA hat daraufhin geantwortet, dass selbst dann, wenn es sich um eine ge-
meindliche Veranstaltung handeln sollte, der KSA dem durchzuführenden Verein -  
hier: TuS Appen – keinen Deckungsschutz zu gewähren vermag. Der Verein müsste 
sich selbst Haftpflicht- und evtl. auch sonstige Risiken versichern, soweit nicht ohne-
hin ein solcher Versicherungsschutz besteht.  
 
Das Sonderrundschreiben zum Veranstalter-Haftpflichtrisiko vom KSA ist der Be-
schlussvorlage beigefügt. 
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Finanzierung: 

- entfällt -  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 

- entfällt -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / Der Finanzaus-
schuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt 
 

a.) dem Antrag des TUS Appen zuzustimmen, als Veranstalter des Turniers auf-
zutreten, alle Risiken von Sach- und Personenschäden zu übernehmen und 
somit auch alle eventuell anfallenden Rechnungen aus dem Gemeindehaus-
halt zu begleichen 

b.) den Antrag des TUS Appen abzulehnen.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag TUS Appen 
Schreiben KSA 
Sonderrundschreiben zum Veranstalter-Haftpflichtrisiko des KSA  
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Bornholdt, Maren

An: Sekretariat, KSA SH

Betreff: AW: Veranstalterhaftpflichtdeckungsschutz / TUS Appen / HA-BA / 4080

Von: Sekretariat, KSA SH  

Gesendet: Donnerstag, 13. Oktober 2016 10:08 
An: Bornholdt, Maren 

Betreff: Veranstalterhaftpflichtdeckungsschutz / TUS Appen / HA-BA / 4080 

 

Ihre Anfrage vom 11.10.2016 

Ihr Zeichen: 

 

Sehr geehrte Frau Bornholdt, 

 

zur Frage des Umfanges des hiesigen satzungsgemäßen Haftpflichtdeckungsschutzes für das sogenannte 

Veranstalterhaftpflichtrisiko verweisen wir zunächst allgemein auf unser angefügtes Sonderrundschreiben 

"Veranstalterhaftpflicht".  

 

Dem können Sie entnehmen, dass selbst dann, wenn es sich um eine gemeindliche Veranstaltung handeln sollte 

(hierzu aber auch nachstehend), wir z. B. dem durchführenden Verein TUS Appen keinen Deckungsschutz zu 

gewähren vermögen. Der Verein müsste sich schon selbst gegen Haftpflicht- und evtl. auch sonstige Risiken 

versichern, soweit nicht ohnehin solcher Versicherungsschutz bestehen sollte (den Ausführungen des TUS Appen 

vermögen wir nicht zu entnehmen, um welche Art von Schäden es sich hier gehandelt hat).  

 

Allerdings haben wir auch Zweifel, dass hier tatsächlich eine gemeindliche Veranstaltung beabsichtigt ist. Vielmehr 

scheint es nach den Vorstellungen des Vereines so zu sein, dass er zwar im Prinzip Veranstalter bleibt, jedoch die 

Gemeinde als "Schirmherr" in den Fokus zu stellen gedenkt. Ein solches - gestatten Sie diesen Ausdruck - 

Scheingeschäft wiederum würde allerdings nicht zu einer Veranstaltereigenschaft führen bzw. würden wir auch in 

einem solchen Falle nicht Deckung gewähren können. Es müsste sich also schon um eine "echte", d. h. auch wirklich 

gewollte ureigene Veranstaltung der Gemeinde handeln, bei der dann aber (nochmals:) nur die Gemeinde und ihre 

Mitarbeiter und Beauftragten (§ 1 Abs. 1 Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden) hiesigen Deckungsschutz 

genießen würden.  

 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung und verbleiben 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Diese(s) eMail/Fax enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 

Adressat sind oder diese(s) eMail/Fax irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 

vernichten Sie diese(s) eMail/Fax. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser/dieses 

eMail/Faxes ist nicht gestattet. 

 

This email/fax may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have 

received this email/fax in error) please notify the sender immediately and destroy this email/fax. Any unauthorized 

copying, disclosure or distribution of the material in this email/fax is strictly forbidden.  
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KSA 
 

Kommunaler  
Schadenausgleich 
Schleswig-Holstein 

 

Sonderrundschreiben 

 

zum 

 

 
Veranstalter-Haftpflichtrisiko 

 
 
 
 

Inhalt: 

 

  

 1. Grundsatz 

 2. Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes 

 3. Persönlicher Umfang des Versicherungsschutzes 

 4. Nicht mitversicherte Personen 

 5. Private Veranstaltungen 
 

 

 

Die Geschäftsstelle des KSA erhält regelmäßig Anfragen zum so genannten Veranstalterhaftpflichtrisiko. Un-

sere Mitglieder möchten wissen, ob und in welchem Umfange sie als Veranstalter von Festen etc. Versiche-

rungsschutz beim KSA genießen. Um dem Informationsbedürfnis Rechnung zu tragen, sollen auf diesem 

Wege nachstehend das Veranstalterhaftpflichtrisiko und der Umfang des Deckungsschutzes zusammen-

fassend erläutert werden. 

 

 

1. Grundsatz: 

 Nach § 1 Abs. 1 der Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden umfasst der Haftpflichtversiche-

rungsschutz alle Haftpflichtentschädigungen in unbegrenzter Höhe, die aufgrund gesetzlicher Haft-

pflichtbestimmungen zu leisten sind. Daraus folgt, dass auch die Veranstalterhaftpflicht, d. h. die Risiken 

der Mitglieder im Zusammenhang mit der Organisation, Planung und Durchführung von Veranstaltun-

gen in den Versicherungsschutz mit einbezogen sind. Weiterhin gilt: 

 

  - Das Mitglied braucht die Veranstaltung beim KSA nicht anzumelden 

 

- Für die Versicherung der Veranstaltung wird vom KSA keine gesonderte Umlage erhoben 
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2. Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes 

 Der Versicherungsschutz umfasst alle Fälle, in denen ein Dritter aus Anlass einer von dem Mitglied or-

ganisierten Veranstaltung durch dessen Fehlverhalten einen Schaden erleidet und Ansprüche aus ge-

setzlichen Haftpflichttatbeständen geltend macht. 

 

   1. Beispiel: Das Mitglied veranstaltet ein Stadtfest auf dem Marktplatz. Ein Besucher des Festes 

kommt infolge einer verkehrswidrigen Unebenheit auf dem Marktplatz zu Fall und 

verletzt sich. 
 

   2. Beispiel: Aus Anlass der Veranstaltung stellt das Mitglied Fahnenmasten auf. Infolge nicht 

ordnungsgemäßer Befestigung fällt ein Mast um und verletzt einen Besucher. 

 

   3. Beispiel: Besucher der Veranstaltung werden durch eine nicht sachgerechte Verkehrsrege-

lung dazu veranlasst, über ein fremdes Grundstück zu gehen. Der Grundstücksei-

gentümer verlangt von dem Mitglied Beseitigung der durch die Besucher verursach-

ten Schäden. 

 

 

 Nach § 2 Abs. 2 Ziffer 3 der Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden besteht kein Versiche-

rungsschutz für Ansprüche aus der Beschädigung oder dem Verlust von geliehenen, gemieteten, ge-

leasten oder gepachteten Sachen, für die eine Sachversicherung abgeschlossen werden kann. 

 

 
   4. Beispiel: Das Mitglied mietet für die Veranstaltung ein Festzelt. Das Schadenrisiko hinsichtlich 

des Zeltes muss durch eine Sachversicherung abgedeckt werden. Häufig enthält der 

Mietvertrag eine Klausel, die das Mitglied hierzu ausdrücklich verpflichtet. 
 
 

3. Persönlicher Umfang des Versicherungsschutzes 

 In den Veranstalterhaftpflichtversicherungsschutz sind folgende Personen einbezogen: 

 

 - Mitglied: 

  Das Mitglied genießt als Versicherungsnehmer den Versicherungsschutz. Regelmäßig werden 

aus Anlass eines Schadenfalles Ersatzansprüche in erster Linie gegen das Mitglied erhoben. 

 

 - Bedienstete: 

  Bedienstete unserer Mitglieder sind als mitversicherte Personen in den Versicherungsschutz mit 

einbezogen. Wie auch sonst bezieht sich der Versicherungsschutz im Übrigen ebenso auf Per-

sonen, die ehrenamtlich für das Mitglied tätig werden. 

 

 - Beauftragte: 

  Auch für diese Personengruppe besteht Versicherungsschutz. Beauftragter ist, wer - ohne in ei-

nem Dienst-, Arbeits- bzw. Treueverhältnis zum Mitglied zu stehen und ohne selbständiger Un-

ternehmer zu sein - gefälligkeitshalber für das Mitglied tätig wird. 
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   5. Beispiel: Das Mitglied veranstaltet in seiner Ladenstraße einen Weihnachtsmarkt. Angehörige 

der örtlichen "Interessengemeinschaft Ladenstraße" erklären sich gefälligkeitshalber 

bereit, für das Mitglied die Weihnachtsdekoration anzubringen. Ein nicht ordnungs-

gemäß aufgestellter Weihnachtsbaum fällt um und verletzt einen Besucher. 

 

 

4. Nicht mitversicherte Personen 

 Folgende Personen sind demgegenüber nicht mit in den Versicherungsschutz einbezogen: 

 

 

 - Besucher: 

  Haftpflichtschäden, die Besucher verursachen, müssen diese selbst bzw. im Rahmen ihrer Ein-

trittspflicht deren private Haftpflichtversicherung regulieren. 

 

   6. Beispiel: Während einer Veranstaltung kommt es zu einer Prügelei. Die Prügelei nimmt ein 

solches Ausmaß an, dass auch friedliche Besucher verletzt werden. Diesen stehen 

Haftpflichtansprüche gegen die beteiligten Täter zu. 

 

    Merke aber: Verlangen die Geschädigten von unserem Mitglied als Veranstalter mit 

der Begründung Schadenersatz, dass die Prügelei infolge unzureichender Organisa-

tion, insbesondere wegen fehlenden Aufsichtspersonals, nicht unterbunden wurde, 

so besteht für das Mitglied wiederum Haftpflichtversicherungsschutz bei uns. 

 

 

 - Mitveranstalter: 

  Sie müssen sich selbst versichern. 

 

   7. Beispiel: Im Rahmen eines von unserem Mitglied organisierten Stadtfestes veranstaltet die 

Kirche ein Seminar. Zu diesem Zweck wird von der Kirche auf dem Marktplatz eine 

Bühne errichtet, auf der eine Diskussionsveranstaltung stattfinden soll. Ein Besucher 

dieser Veranstaltung bricht auf der Bühne ein und verletzt sich. 

 

   8. Beispiel: Im Rahmen eines von unserem Mitglied organisierten Hafenfestes veranstaltet die 

Bundeswehr ein Fallschirmzielspringen. Infolge unzureichender Organisation durch 

die Bundeswehr stehen die Besucher zu dicht am Zielpunkt. Ein Fallschirmspringer 

verletzt bei der Landung einen Besucher. 

 

   9. Beispiel: Im Rahmen eines von unserem Mitglied organisierten Stadtfestes veranstaltet der 

örtliche Sportverein ein Fackelschwimmen. Infolge ungenügender Aufsicht ertrinkt 

ein Kind. 

 

 

 - Beschicker: 

  Auch sie müssen sich gegen Haftpflicht selbst versichern. 

 

   10. Beispiel:  Ein Gastwirt stellt eine Bude zum Zwecke des Getränkeausschankes auf. Das nicht 

ordnungsgemäß befestigte Vordach der Bude fällt auf einen Besucher und verletzt 

ihn. 

 

   11. Beispiel:  Ein Besucher fällt über ein von dem Gastwirt nicht ordnungsgemäß verlegtes Ver-

sorgungskabel und verletzt sich. 
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     Merke aber: Verlangt der Geschädigte von unserem Mitglied als Veranstalter 

Schadenersatz mit der Begründung, dass es die Verlegung der Versorgungskabel 

durch die Beschicker nicht ordnungsgemäß überprüft hat, so besteht für das Mit-

glied wiederum Haftpflichtversicherungsschutz bei uns. 

 

5. Private Veranstaltungen 

 Private Veranstalter müssen die von ihnen organisierten Veranstaltungen selbst versichern. Unser Ver-

sicherungsschutz kommt auch dann nicht zum Tragen, wenn unser Mitglied deren Veranstaltung (Bei-

spiele: Sommerfest einer politischen Partei, Kinderfest des örtlichen Sportvereins etc.) ideell oder fi-

nanziell unterstützt. Anders ist es, wenn das Mitglied an der Veranstaltung aktiv mitwirkt. Häufig be-

schränkt sich die Mitwirkung darauf, dass dem Veranstalter mitgliedseigene Flächen bzw. Räumlichkei-

ten zur Verfügung gestellt werden. Werden gegen das Mitglied aus Anlass eines Schadenfalles unter 

dem Gesichtspunkt der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht gesetzliche Haftpflichtansprüche gel-

tend gemacht, so gewähren wir Versicherungsschutz. 

 

 

   12. Beispiel:  Das Mitglied überlässt einem privaten Veranstalter den Bürgersaal. Bedingt durch 

einen baulichen Mangel am Fußboden kommt ein Besucher zu Fall und verletzt 

sich. 

 

 

 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass es sachgerecht und üblich ist, in solchen Fällen 

im Rahmen von Nutzungsvereinbarungen die Verkehrssicherungspflicht im Umfange der Inanspruch-

nahme der Räumlichkeiten bzw. des Geländes auf den privaten Veranstalter zu übertragen und ihn zu 

verpflichten, unser Mitglied im Falle der Geltendmachung von Ersatzansprüchen durch Dritte freizustel-

len. 

 

Die Geschäftsstelle hofft, mit den vorstehenden Ausführungen einen umfassenden Überblick über alle As-

pekte des so genannten Veranstalterhaftpflichtrisikos gegeben zu haben. Selbstverständlich sind wir bereit, 

etwa noch offen gebliebene Fragen zu beantworten bzw. in rechtlichen Zweifelsfällen ergänzende Auskünfte 

zu erteilen. 
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 - April 2003 - 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1114/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 18.10.2016 

Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller AZ: 9/301.001 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

03.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Antrag auf einen Zuschuss des Etzer Bundes e. V. zur Gestaltung des 60 
jährigen Theaterjubiläums 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Datum vom 10.10.2016 stellte der Etzer Bund e. V. einen Antrag auf finanzielle 
Unterstützung zur Gestaltung des 60jährigen Theaterjubiläums (siehe Anlage). 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan 2016 sind entsprechende Haushaltsmittel nicht eingeplant. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzaus-
schuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt dem Etzer Bund e. V. einen 
Zuschuss in Höhe von ____________ Euro/ keinen Zuschuss zu gewähren. 
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__________________ 
         Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Antrag des Etzer Bund e. V. vom 10.10.2016 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1127/2016/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 02.11.2016 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/950-400 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 22.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 06.12.2016 öffentlich 

 

Umsatzsteuerpflicht der Kommunen - Optionserklärung zu § 2b UStG 
 
Sachverhalt:  
Nach der Richtlinie Nr. 2006/112/EG des Europäischen Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem gelten Staaten, Länder aber auch Gemeinden und 
sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts nicht als Steuerpflichtige, soweit sie die 
Tätigkeiten ausüben oder Umsätze bewirken, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Ge-
walt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten oder Umsätzen 
Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Falls sie solche Tätigkeiten 
ausüben oder Umsätze bewirken, gelten sie für diese Tätigkeit oder Umsätze jedoch als 
Steuerpflichtige, sofern eine Behandlung als Nichtsteuerpflichtige zu größeren Wettbe-
werbsverzerrungen führen würde. Einrichtungen des öffentlichen Rechts gelten bei be-
stimmten Tätigkeiten in jedem Fall als Steuerpflichtige, sofern der Umfang der Tätigkei-
ten nicht unbedeutend ist.  
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Urteil vom 16.09.2008 festgestellt, 
dass größere Wettbewerbsverzerrungen nur dann zu verneinen sind, wenn die Behand-
lung öffentlicher Einrichtungen als Nichtsteuerpflichtige lediglich zu unbedeutenden 
Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Es ist daher für die Behandlung einer auf öf-
fentlich-rechtlicher Grundlage tätigen juristischen Person des öffentlichen Rechts nicht 
erforderlich, dass „erhebliche“ oder „außergewöhnliche“ Wettbewerbsverzerrungen vor-
liegen.  
Unter Würdigung des Urteils des EuGH hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Einzel-
fall entschieden, dass nachhaltig und gegen Entgelt erbrachte Leistungen der öffentli-
chen Hand der Umsatzsteuer unterliegen, wenn diese Tätigkeit auf zivilrechtlicher 
Grundlage oder – im Wettbewerb zu Privaten – auf öffentlich-rechtlicher Grundlage aus-
geführt werden. Dabei reicht es aus, wenn die Nichtbesteuerung der öffentlichen Hand 
zu einer nicht nur unbedeutenden Wettbewerbsverzerrung führen würde. Mit dem Urteil 
des BFH wird die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand gegenüber der bisherigen 
Besteuerungspraxis erheblich ausgeweitet.  
Das Bundesministerium der Finanzen hatte nach dem Urteil des BFH zunächst bestätigt, 
dass bis zum Ergehen neuer Regelungen zur Umsatzbesteuerung von Leistungen der 
öffentlichen Hand die bisher bestehende Auffassung der Steuerverwaltung weiter gilt. 
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Daher wurde das BFH-Urteil von der Finanzverwaltung bis auf weiteres nicht über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus angewandt.  
Durch zwischenzeitliche Änderung des Umsatzsteuergesetzes wurde die Umsatzbe-
steuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ab 2017 grundlegend ge-
ändert. Die Änderung beinhaltet u.a. die Einführung eines neuen § 2b des Umsatzsteu-
ergesetzes (UStG), der künftig die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts regelt und damit Rechtssicherheit für die Kommunen schafft. 
Generell ist von einer wesentlichen Ausweitung der steuerbaren und steuerpflichtigen 
Leistungen auszugehen.  
Mit dem neu eingefügten § 27 Abs. 22 UStG hat der Gesetzgeber jedoch die Möglichkeit 
eröffnet, durch einmalige, gegenüber dem Finanzamt bis zum 31. Dezember 2016 abzu-
gebende Erklärung zu entscheiden, dass die bisherigen Regelungen des § 2 Abs. 3 des 
Umsatzsteuergesetzes in der am 31.12.2015 geltenden Fassung, für sämtliche vor dem 
01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin gelten.  
Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts können damit in den Jahren 2017 bis 
2020 die für sie im konkreten günstigere Rechtslage der Behandlung im Umsatzsteuer-
recht zur Anwendung bestimmen. Ein wichtiges Element dabei ist, dass die Erklärung 
nur einheitlich für alle Leistungen abgegeben werden kann. Die Erklärung gegenüber 
dem Finanzamt kann längstens für Leistungen gelten, die bis zum 31. Dezember 2020 
erbracht werden. Die Erklärung kann bereits während der Übergangsfrist widerrufen 
werden. Die neuen Regelungen des Umsatzsteuerrechts würden dann mit Wirkung ab 
dem folgenden Kalenderjahr ausgeschlossen. Ab dem 01.01.2021 gelten ausnahmslos 
für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen die neuen Vorschriften des UStG. 
Damit wird deutlich, dass sich die juristischen Personen des öffentlichen Rechts auch bei 
Abgabe der Erklärung gegenüber dem Finanzamt in den kommenden Jahren intensiv auf 
alle steuerlichen Fragen vorbereiten müssen. Die Übergangsregelung ist daher als Frist 
zu einem geordneten Übergang zu verstehen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Nach § 2b UStG gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als Unterneh-
mer, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt oblie-
gen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten, Zölle, Gebühren, Beiträ-
ge oder sonstige Abgaben erheben, es sei denn, eine Behandlung als Nichtunternehmer 
würde zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen. Größere Wettbewerbsverzerrun-
gen liegen nach der Vorschrift insbesondere nicht vor, wenn der von einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts im Kalenderjahr aus gleichartigen Tätigkeiten erzielte 
Umsatz voraussichtlich 17.500 Euro jeweils nicht übersteigen wird. Die Erträge der Ge-
meinde außerhalb der öffentlich-rechtlichen Abgaben liegen in der Regel unterhalb eines 
Umsatzes von 17.500 Euro. Im Sinne des Umsatzsteuerrechts wäre die Gemeinde somit 
Kleinunternehmer. Kleinunternehmer sind von der Umsatzsteuerpflicht befreit. Die Erklä-
rungspflicht bleibt hiervon aber unberührt.  
Das Umsatzsteuerrecht sieht einen sogenannten Vorsteuerabzug vor (§ 15 UStG). Ein 
Unternehmer kann unter anderem die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und 
sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausge-
führt worden sind, als Vorsteuerbetrag abziehen. Allerdings gilt die Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung nicht für Kleinunternehmer (§ 19 Abs. 1 Satz 3).  
Wie bereits ausgeführt, kann die Gemeinde gegenüber dem Finanzamt bis zum 31. De-
zember 2016 erklären, dass die bisherigen Regelungen des § 2 Abs. 3 des Umsatzsteu-
ergesetzes in der am 31.12.2015 geltenden Fassung, für sämtliche vor dem 01.01.2021 
ausgeführten Leistungen weiterhin gelten sollen. Die Erklärung ist nur einmalig vor dem 
31.12.2016 möglich, kann aber mit Wirkung vom Beginn eines auf die Abgabe folgenden 
Kalenderjahres an widerrufen werden.  
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen noch zahlreiche Rechtsunsicherheiten. Die neu-
en Regelungen sind an vielen Stellen auslegungsbedürftig. Es wird erwartet, dass ein 



Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) veröffentlicht wird, das der Auf-
klärung dienen soll. Da die Auswirkungen zurzeit noch nicht abgeschätzt werden kön-
nen, wird Verwaltungsseitig empfohlen, von der Optionserklärung Gebrauch zu machen, 
indem dem zuständigen Finanzamt mitgeteilt wird, dass die Gemeinde § 2 Abs. 3 UStG 
in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor 
dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen zunächst weiterhin anwendet.  

 
 
 
 
Finanzierung: 
- entfällt -   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- entfällt - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, gegenüber dem 
zuständigen Finanzamt zu erklären, dass die Gemeinde den § 2 Abs. 3 des Umsatz-
steuergesetzes in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 
31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin anwendet.  

  
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
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